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"Codex Iuris Canonici" zum Zölibat
can. 213 CIC
Die Gläubigen haben das Recht, aus den geistlichen Gütern der Kirche, insbesondere dem Wort Gottes und
den Sakramenten, Hilfe von den geistlichen Hirten zu empfangen.

can. 277, 1 CIC
Die Kleriker sind gehalten, vollkommene und immerwährende Enthaltsamkeit um des Himmelreiches willen
zu wahren; deshalb sind sie zum Zölibat verpflichtet, der eine besondere Gabe Gottes ist, durch welche die
geistlichen Amtsträger leichter mit ungeteiltem Herzen Christus anhangen und sich freier dem Dienst an Gott
und den Menschen widmen können.

can. 599 CIC
Der um des Himmelreiches willen übernommene evangelische Rat der Keuschheit, der ein Zeichen der
künftigen Welt und eine Quelle reicherer Fruchtbarkeit eines ungeteilten Herzens ist, bringt die Verpflichtung
zu vollkommener Enthaltsamkeit im Zölibat mit sich.

can. 847, 1 CIC
Bei der Spendung der Sakramente, bei denen heilige Öle zu verwenden sind, muß der Spender Olivenöl oder
anderes Pflanzenöl gebrauchen, das unbeschadet der Bestimmung des can. 999, n. 2 vom Bischof geweiht
oder gesegnet wurde, und zwar erst in jüngster Zeit; ältere Öle dürfen außer in Notfällen nicht verwendet
werden.

can. 1247 CIC
Am Sonntag und an den anderen gebotenen Feiertagen sind die Gläubigen zur Teilnahme an der Meßfeier
verpflichtet; sie haben sich darüber hinaus jener Werke und Tätigkeiten zu enthalten, die den Gottesdienst,
die dem Sonntag eigene Freude oder die Geist und Körper geschuldete Erholung hindern.
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